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Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz
für Gewerbebetriebe und Öffentliche Auftraggeber

Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) hat der Öffentlich Rechtliche Ent-
sorger (ÖRE) auf seinen Sammelstellen allein solche Geräte unentgeltlich zu sammeln, 
die von privaten Haushalten stammen. Als private Haushalte gelten neben den tatsächlichen 
Privathaushalten auch sonstige Herkunftsbereiche, beispielsweise Gewerbebetriebe und
Öffentliche Auftraggeber, bei denen Altgeräte anfallen, die von der Beschaffenheit und
Menge mit den in Privathaushalten an-fallenden Altgeräten vergleichbar sind.

Demzufolge sind Geräte, die nach Zahl und/oder Art nicht mit Geräten aus privaten Haushal-
ten vergleichbar sind von der Anlieferung auf den Wertstoffhöfen und am Entsorgungspark
Freimann ausgeschlossen.

Beispiele:
– Kühltheken aus dem Lebensmittelhandel
– eine große Zahl gleicher Fernsehgeräte aus einem Hotel, das auf neuere Geräte umrüstet
– mehrere Rechner, vielleicht sogar mit Großserver aus einer Schule oder aus einer Kanzlei

Folgende dem AWM bekannte Firmen bieten die Annahme und gegebenenfalls auch 
Abholung von gewerbespezifischen Elektro- und Elektronikgeräten in größerer Menge an:

1. eds-r, Gemeindewald 19, 86672 Thierhaupten, Tel. 08271 8183-0
2. Weißer Rabe, Industriestraße 30, 81245 München, Tel. 864978-0
3. Linus München GmbH, Karl-Schmid-Straße 11, 81829 München, Tel. 189080912
4. Conjob, Waldmeisterstraße 95 b,80935 München, Tel.748933-18
5. Anderwerk Lernstatt Recycling, Kreuzstraße 9, 85622 Feldkirchen, Tel. 901090-33

Die genauen Konditionen bitten wir dort zu erfragen.

Informationen und Adressen zum Thema Leuchtstoffröhrenentsorgung finden Sie im 
Internet unter www.lightcycle.de.

Entrümpelungsfirmen können Elektrogeräte aus Münchner Privatwohnungen am Entsor-
gungspark Freimann kostenlos anliefern, wenn der Auftraggeber persönlich bei der Anliefe-
rung anwesend ist.

Für gewerbliche Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten gelten andere Konditionen. 
Sie sind in einem weiteren Informationsblatt des AWM definiert.
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